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4. Gutachten, Beratung, Mitwirkung in Kommissionen

Die Gutachtertätigkeit und die Hitwirkung der SL in Kommissionen hielt sich
1988 infolge der starken anderweitigen Belastung und angesichts des Personalmangels

in Grenzen.

"Horbebrügg" in Eggiwil (BE)

In Eggiwil im Emmental soll anstelle der bekannten und schutzwürdigen
Horbenbrücke eine neue, dem heutigen Verkehr angepasste Betonbrücke erstellt werden

(die alte Holzbrücke wird um rund 50m verschoben und erhalten).

In einem Gutachten nahm die SL Stellung zugunsten einer Holzbrücke oder zu
einer die "traditionelle Bauweise weiterführenden Lösung". Nachdem zwischen der
"Interessengruppe Horbebrügg" und dem Kreisoberingenieur heftige Auseinandersetzung

zur Tagesordnung gehörten, scheinen sich jetzt die Gemüter beruhigt zu
haben. Gemäss den neusten Informationen soll der Kanton jetzt Hand bieten zu
einer die heimat- und landschaftsschützerisehen Interessen berücksichtigenden
Brückenvariante.

Grindelwald-First Seilbahnen

In Grindelwald will man die bereits mehr als 40-jährige Firstbahn erneuern und
modernisieren. Parallel dazu war vorgesehen, vier neue Skilifte zu bauen, von
welchen zwei im bisher von Liften noch verschonten östlichen Bereich gegen die
Grosse Scheidegg zu liegen gekommen wären.

In Gesprächen mit Vertretern des kantonal bernischen Heimatschutzes und
Naturschutzverbandes gelangte die Firstbahn AG zur Uberzeugung, dass auf die beiden
umstrittenen Lifte aufgrund des -vom Schweiz. Fremdenverkehrsverband erarbeiteten-

Endausbaukonzept verzichtet werden kann. Zur Zeit liegt das Gesuch bei
der Konzessionsbehörde.

Koorission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder des Kantons Bern

B. Lieberherr hat auch 1988 seine Tätigkeit bei der Gruppe Jura-Seeland der
oben genannten Kommission fortgesetzt. Dabei standen nicht primär architektonische

Fragen im Vordergrund sondern die Umgebung schützenswerter Dorfbilder
und Kulturdenkmäler.

Kantonale Planungskomission Bern

Diese Kommission hat unter Leitung der kantonalen Baudirektion diverse aktuelle
Fragen diskutiert, u.a. die Sicherung landwirtschaftlicher Vorrangflächen
(Fruchtfolgeflächen), sowie die komplexen Fragen zum Thema "Regelungsdichte".
Fürsprecher Rudolf Stüdeli, Mitglied des Stiftungsrates, Direktor der Schweiz.
Vereinigung für Landesplanung teilte die Ansicht, dass in speziellen Teilbereichen

unzweckmässige Regelungen bestünden (z.B. Liftobligatorium in 4-stöckigen
Bauten), dass aber anderseits der Ruf nach mehr Rechtssicherheit angesichts der
Komplexität der Aufgaben und der Verfahren des Rechtsschutzes im Widerspruch
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zum Ruf nach Abbau von Regelungen im bau- und planungsrechtlichen Bereich
stehe. Zudem müsse man sich -so Stüdeli- Rechenschaft darüber geben, dass viele
Rechtsmittel verfahren und Verzögerungen gar nicht von der Raumplanung (die
somit zu Unrecht als "Bauverhinderer" tituliert wird, Anmerkung des Geschäftsleiters),

sondern durch nachbarrechtliche Einsprachen verursacht würden.

Europarat

Im Rahmen der europäischen Kampagne für den ländlichen Raum, hat die ständige
Konferenz der lokalen und regionalen Behörden des Europarates, hat B. Lieberherr,

wissenschaftlicher Mitarbeiter der SL, verschiedene Exposés Uber die
Landschaftsplanung udn Schutzmassnahmen präsentiert.

Am Symposium der europäischen Bergregionen in Trient (Mai 1988) wurde B.
Lieberherr mit der Synthese aus verschiedenen Beiträgen und der Vorbereitung einer
Schlussresolution beauftragt.

In Strassburg hat B. Lieberherr anlässlich einer parlamentarischen Session ein
Panelgespräch geleitet Uber die Frage, welche Rolle lokale und regionale
Autoritäten für die Bewahrung und Entwicklung des ländlichen Raumes spielen können.
Die Schlussfolgerungen dieser Veranstaltungen fanden in Berichten und Empfehlungen,

welche der parlamentarischen Versammlung des Europarates unterbreitet
wurden, ihren Niederschlag. Von da aus werden sie zweifellos auch die Diskussion

bieben.

Fondation de France

Es ist das vierte Jahr, dass B. Lieberherr von der oben genannten Organisation
eingeladen wurde, in die Jury Einsitz zu nehmen, welche Stipendien und Ehrengaben

an Jugendliche für Arbeiten zugunsten des Naturschutzes und natürlicher
Lebensräume vergibt.
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